
Satzung
des Saargebeat e.V.

Saarbr̈ucken

1 Name, Sitz und Gescḧaftsjahr

Der Verein f̈uhrt den Namen Saargebeat e.V. und hat seinen Sitz in Saarbrücken. Der
Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Das Geschäftsjahr beginnt am
1. November und endet am 31. Oktober des darauffolgenden Jahres.

2 Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Frderung Jugendlicher zu sozialer Mitverantwortung, Selb-
stverwirklichung und kreativer Freizeitgestaltung und Berufsfindung. Der Verein fördert
HIP HOP (Grafitti, Breakdance u. Musik) als Jugendkultur.

Aufgabe des Vereins ist es legale Wände f̈ur Spr̈uhmöglichkeiten zu suchen, um den
illegalen Spr̈uhen entgegenzuwirken, Ausstellungen zu ermöglichen,Übungsm̈oglichkeiten
für Breakdance und Musik anzubieten, Kontakte zu behördlichen Institutionen und Ju-
gendhilfeeinrichtungen zum Wohle seiner Mitglieder zu pflegen.

Er führt Seminare, Kurse und Beratungen zu musischen und technischen Proble-
men der Musiker durch und fördert die Probe- und Auftrittsm̈oglichkeiten der aus̈ubenden
Musiker.

3 Gemeinn̈utzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlielich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung.

1. Einnahmen d̈urfen nur f̈ur satzungsm̈aige Ziele verwendet werden.

2. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich. Die Mitarbeiter erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Es werden nur tatsächlich entstandene Kosten erstattet.

3. Keine Person darf durch eine unverhältnism̈aig hohe Verg̈utung beg̈unstigt wer-
den.

4 Mittel des Vereins, Haftung

Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch

1. Mitgliederbeitr̈age

2. Erlöse aus Veranstaltungen

3. Ertr̈age aus dem Vereinsvermögen

4. Geld- und Sachspenden
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5. Zuscḧusse und Subventionen ausöffentlicher Hand

Für finanzielle Verbindlichkeiten des Vereins haftet der Verein nur mit dem Vere-
insverm̈ogen.

5 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die
bereit ist, die Ziele und Aufgaben des Vereins zu unterstützen. Die Anmeldung
erfolgt in Schriftform ist gegen̈uber dem Vorstand abzugeben.

”Uber den Antrag entscheidet der Vorstand. Wird ein Antrag abgelehnt, so ist
er der Mitgliederversammlung vorzulegen. Diese entscheidet dann neuüber den
Antrag.

Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung gegen̈uber dem
Vorstand, durch Ausschluss oder Tod bzw. durch Erlöschen der juristischen Per-
son.

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 14. Lebens-
jahr vollendet hat. Minderjährige brauchen die Einverständniserkl̈arung des/der
gesetzlichen Vertreter.

2. Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen oder diese
Satzung verstoßen hat, kann auf Antrag jedes Mitgliedes durch Beschlußdes Vor-
standes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschlus̈ ist das be-
troffene Mitglied pers̈onlich oder schriftlich zur Sache zu hören. Die Entschei-
dungüber den Ausschlüs ist schriftlich zu begr̈unden und dem Mitglied sicher
zuzustellen. Es kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich
Berufung beim Vorstand einlegen.Über die Berufung entscheidet die Mitgliederver-
sammlung abschließend. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb
der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluß. Das
Mitglied ist mit der Zustellung des Ausschließungsbeschlusses auf diese Rechts-
folgen hinzuweisen. Der Mitgliederversammlung istüber alle laufenden und
vollendeten Ausschlußverfahren Bericht zu erstatten.

3. Juristische Personen haben bei der Mitgliederversammlung eine Stimme.

4. Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die von der Mitgliederversammlung dazu gewählt
wurden.

5. Die Mitgliedsbeitr̈age sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres
im Voraus f̈allig. Über die Ḧohe des Jahresbeitrags entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. Sie kann nach sachlichen Gesichtspunkten gestaffelte Beiträge fes-
tlegen.

Ehrenmitglieder sind von allen Beitragspflichten befreit.

6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung

2. der Vorstand
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7 Die Mitgliederversammlung

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:

1. Wahl des Vorstandes für ein Jahr

2. Wahl der Kassenprüfer für ein Jahr. Die Mitgliederversammlung bestimmt die
Kassenpr̈ufer unabḧangig von Vereinzugeḧorigkeit.

3. Entgegennahme der Jahres- und Finanzberichte des Vorstandes und des Prüfungsberichtes
der Kassenpr̈ufer

4. Entlastung des Vorstandes

5. Verabschiedung des Haushaltplanes

6. Entscheidung bei Ausschlussverfahren von Mitgliedern

7. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

8. Beschlussfassung̈uber Satzungs̈anderungen und Aufl̈osung des Vereins

8 Einberufung, Beschlussfassung, Protokollierung

1. Eine Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung erfolgt mindestens 2 Wochen vorher, unter Angabe der Tagesordnung,
schriftlich. Auf Antrag des Vorstandes oder wenn die Einberufung von min-
destens 20 Prozent der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe
vom Vorstand schriftlich verlangt wird, können weitere Mitgliederversammlun-
gen einbrufen werden.

2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller
eingetragenen Mitglieder anwesend sind und satzungsgemä eingeladen wurden.

3. Bei Beschlussunfähigkeit ist binnen sechs Wochen eine weitere Mitgliederver-
sammlung schriftlich einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist.

4. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

5. Die Wahl des Vorstandes erfolgt per Akklamation und einzeln. Hierzu genügt
die einfache Mehrheit.

6. Über Abwahl oder Ausschluss von Vorstandsmitgliedern entscheidet eine aueror-
dentliche Mitgliederversammlung.

7. Über die Beschl̈usse jeder Mitgliederversammlung und jeder Vorstandsitzung ist
ein Protokoll anzufertigen, das jeweils in der nächsten Mitgliederversammlung
vom Schriftf̈uhrer bekannt gegeben wird. Es ist vom Versammlungsleiter zu
unterzeichnen.

8. Alle Sitzungen des Vereins sind grundsätzlichöffentlich. Nicht-Mitglieder haben
Rede- und Vorschlagsrecht. Auf Antrag eines Mitgliedes entscheidet das Organ
über dieÖffentlichkeit der jeweiligen Sitzung bzw. des jeweiligen Tagesord-
nungspunktes. Bei Personalentscheidungen wird auf Antrag des Betroffenen die
Öffentlichkeit ausgeschlossen. Eine Abstimmung findet nicht statt.
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9 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern.

2. Dem Vorstand geḧoren an:

• die / der Vorsitzende

• die / der stellvertretende Vorsitzende

• die / der Kassenwart/in

• mindestens zwei, maximal sechs Beisitzer/innen.

3. Sowohl der/die Vorsitzende, der/die stellvertrende Vorsitzende und der/die Kassen-
wart/in sind zeichnungsberechtigt. Jeweils zwei dieser Personen sind gemeinsam
vertretungsberechtigt.

4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmit-
glieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst und
sind schriftlich festzuhalten.

5. Der Vorstand bleibt in jedem Falle bis zu einer Neuwahl im Amt.

10 Aufgaben des Vorstandes

1. Der Vorstand f̈uhrt die laufenden Geschäfte und verwaltet das Vereinsvermögen.
Ihm obliegen die Rechnungslegung sowie die Erstellung des Haushaltplanes und
der Jahresberichte.

2. Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden und
sorgt f̈ur deren Ausf̈uhrung.

11 Satzungs̈anderung

1. Der Antrag auf Satzungsänderung ist der Mitgliederversammlung schriftlich vorzule-
gen und bei der Einladung bekannt zu geben.

2. Der Beschluss̈uber die Satzungsänderung bedarf der Zweidrittelmehrheit der
anwesenden Mitglieder.

3. Über die Behandlung von Dringlichkeitsanträgen (keine Satzungsänderungen)
entscheidet die Mitgliederversammlung.

12 Auflösung des Vereins

1. Der Antrag auf Aufl̈osung des Vereins kann entweder vom Vorstand gestellt
oder in einer von mindestens der Hälfte aller Mitglieder unterzeichneten Eingabe
beim Vorstand eingereicht werden.

2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung muss den Mitgliedern mindestens
vier Wochen vor dem angesetzten Termin durch besondere schriftliche Mitteilung
bekannt gegeben werden. Die Tagesordnung muss den Antrag auf Auflösung en-
thalten.
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3. Der Beschluss zur Aufl̈osung des Vereins bedarf der Zweidrittelmehrheit der an-
wesenden Mitglieder.

4. Bei Handlungsunfähigkeit des Vereins oder seiner Organe kann zum Zwecke der
Vereinsaufl̈osung eine Mitgliederversammlung vom Landesmusikrat einberufen
werden. Sie ist in jedem Fall beschlussfähig, wenn ordnungsgem̈a eingeladen
wurde.

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das
Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsseüber die
künftige Verwendung des Verm̈ogens d̈urfen erst nach Einwilligung des Finan-
zamtes erfolgen.

Saarbr̈ucken, den 10. Juli 2003

Die vorstehende Satzung stimmt mit den bisherigen Satzungsbestimmungen und der
Änderung vom 10. Juli 2003̈uberein.
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